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§ 23 AufEiPVO Festsetzung der
Aufgabenstellungen

 AufEiPVO - Aufnahms- und Eignungsprüfungen

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 20.07.2024

§ 23.

Die für die Prüfungsgebiete fachlich zuständigen Prüfer haben die Aufgabenstellungen festzusetzen. Sie sind dem

Schulleiter vor der Durchführung der Aufnahmsprüfung zur Kenntnis zu bringen.

In Kraft seit 05.06.1975 bis 31.12.9999

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/aufeipvo/paragraf/23
file:///

	§ 23 AufEiPVO Festsetzung der Aufgabenstellungen
	AufEiPVO - Aufnahms- und Eignungsprüfungen


